
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/6/26 95/07/0109
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1996

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 1990 §15 Abs1;

AWG 1990 §15 Abs2 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Ausnahmebestimmung des § 15 Abs 2 Z 1 AWG 1990 setzt voraus, daß die dort von der statuierten Erlaubnisp9icht

befreiten Unternehmen Altöle verwerten, die ausschließlich in einem solchen Betrieb angefallen sind, für den die in

den Vorschriften des Gewerberechtes vorgesehenen Bewilligungen vorliegen. Unter dem Begri; des (eigenen)

"Betriebes" iSd § 15 Abs 2 Z 1 AWG 1990 kann im Kontext des umweltschutzrechtlichen Normengefüges nur ein solcher

verstanden werden, der im Einklang mit den Normen des Gewerberechtes geführt wird, weil die in der genannten

Bestimmung statuierte Ausnahme von der Erlaubnisp9icht nach § 15 Abs 1 AWG 1990 ihre teleologische

Rechtfertigung nur in der Überlegung Anden kann, daß die Umweltschutznormen des Gewerberechtes in den Fällen

ausschließlicher Verwertung im eigenen Betrieb anfallender Altöle durch ein Unternehmen die abfallrechtlichen

Schutznormen ausreichend ersetzen.
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